
 

| Qualifizierung zur Hygienebeauftragten Pflegekraft 
 (Hygienebeauftragte im Gesundheitswesen) 

Ihr Auftrag: Hygiene 

Sie arbeiten in stationären oder am-

bulanten Pflegeeinrichtungen und 

möchten Verantwortung in hygieni-

schen Fragen übernehmen. Die 

Qualifizierung ermöglicht Ihnen in 

Zusammenarbeit mit den Hygiene-

fachkräften kompetent Maßnahmen 

der Infektionsprophylaxe einzuleiten. 

Theorie und Praxis 

Wir bieten Ihnen fundiertes theoreti-

sches Wissen und praxisorientierte 

Strategien, um die Aufgaben in Ih-

rem Arbeitsfeld sicher gestalten zu 

können. Die Qualifizierung berück-

sichtigt dabei gesetzliche Vorgaben 

und Empfehlungen der Kommission 

für Krankenhaushygiene und Infekti-

onsprävention (KRINKO) am Ro-

bert-Koch-Institut. 

Inhalte 

• Grundwissen der Hygiene 

• Rechtliche Vorgaben und Empfeh-
lungen 

• Desinfektions- und Sterilisations-
maßnahmen 

• Strategien bei multiresistenten  
Erregern 

• Evaluationstechniken von Hand-
lungsabläufen 

• Kommunikations- und Konflikt- 

lösungstechniken 

Termine 

WB-Hygiene 26-01 N 

24.09.2026, 02.10.2026 (Selbst- 

studium), 15.10.2026, 19.11.2026, 

26.11.2026, 10.12.2026 

 

Täglich von 08.15 bis 15.30 Uhr 

 

Zwischen den ersten beiden Termi-

nen sind jeweils insgesamt acht 

Stunden Selbststudium zu leisten. 

Je nach Teilnehmerzahl wird der 

letzte Termin auf zwei Tage verteilt. 

 

Kursgebühren 570,00 €  

Veranstaltungsort  

Neuss, Hammfelddamm 7 

Leitung 

Iris Düwel, MA angewandte  

Gerontologie  

Inke Tilmans, Hygienefachkraft 

Anmeldung 

Anmeldung online unter: 

www.elisabeth-akademie.de 

 

Kontakt 

Sekretariat am Standort Neuss 

Telefon 02131 / 529 - 10112 

EMail neuss@elisabeth-akademie.de 

Im Rahmen der Freiwilligen Registrierung für beruflich Pflegende  
können für diese Veranstaltung Punkte angerechnet werden.  

Voraussetzungen 

• Tätigkeit im Gesundheitswesen 

• Berufspraxis 

• Internetzugang 

• Email-Adresse 

 

Umfang der Qualifizierung 

• 48 Stunden (inkl. acht Stunden 
Selbststudium) 

• Die Qualifizierung endet mit einem 
Kolloquium 

• Voraussetzung für die Erteilung 
des Zertifikats ist die regelmäßige 
Teilnahme sowie die Einreichung 
der Ergebnisse des Selbststudi-
ums und der Fallarbeit für das Kol-
loquium 


